
K
A

P
IT

A
L
-R

E
C

H
T

IN
F

O
.d

e 
I

n
f

o
d

i
e

n
s

t
 

z
u

m
 

B
a

n
k

-
 

u
n

d
 

K
a

p
i

t
a

l
m

a
r

k
t

r
e

c
h

t
 

 

  Auf dem Seidenberg 5   D – 53721 Siegburg   www.rechtinfo.de  +  www.kapital-rechtinfo.de   Fon 02241 – 1733-0   Fax 02241 – 1733-44    eMail info@rechtinfo.de 
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der 
(Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Nutzer 
anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben oder 
Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch 
mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für 
rechtsbezogene Entscheidungen. 
 
 

K  A  N  Z  L  E  I  
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 R E C H T S A N W Ä L T E  

Film- und Entertainment VIP Medienfonds 4 GmbH & Co. KG: Münchener Richter fordern 
umfassende Prospektprüfung 
 
Die Commerzbank AG war zur eigenständigen Prüfung des Anlagekonzepts verpflichtet. Ein 
lapidarer Hinweis auf externe Gutachten genügt nicht. Die spannende Frage ist, ob sie ihren 
Pflichten nachgekommen ist und der Anleger sein Geld zurück erhalten wird. 
 
Das Oberlandesgericht (OLG) München betont die Verpflichtung der Commerzbank AG, den 
Emissionsprospekt auf Schlüssigkeit und Plausibilität zu überprüfen. Nach Ansicht des Gerichts 
bestand hier aus zwei Gründen Anlass, das Konzept kritisch zu hinterfragen: Eine tragende Stütze 
war die „... Absicherung von mindestens 115 % des Kommanditkapitals ohne Agio mittels 
Schuldübernahme durch die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG...“. Zum wirtschaftlichen 
Hintergrund dieser Schuldübernahmeverträge findet sich auf Seite 90 des Prospekts nur der 
farblose Hinweis „... unter der Voraussetzung der Einzahlung eines Entgeltes durch den 
Lizenznehmer ...“. Es bleibe unklar, mit welchen Mitteln der Lizenznehmer dieses Entgelt zahlen 
solle, um die Garantieerklärung der Bank unterlegen zu können. 
 
Die zweite Unstimmigkeit sei darin zu sehen, dass schon auf der Titelseite von einem 
„Garantiefonds“ die Rede sei. Ein Garantiefonds rückt aber in die Nähe eines Einlagen- bzw. 
Versicherungsgeschäfts. Es bleibe im Dunkeln, warum der Anleger ein unternehmerisches Risiko 
tragen soll.  
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Das OLG München stellt klar, dass ein Vermittler/Berater eigenständig eine Plausibilitätsprüfung 
vorzunehmen hat. Ein Verweis auf Gutachten von Dritten (Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) 
genügt nicht, vor allem dann nicht, wenn es sich um ein Kreditinstitut von internationalem Rang 
handelt. Damit dürfte auch der oft vorgebrachte Hinweis von Banken nicht ausreichen, die 
steuerliche Vorprüfung des zuständigen Finanzamtes sei positiv verlaufen.  
 
Eine Haftung der Commerzbank ist mit dem Urteil des OLG München allerdings noch nicht 
abschließend festgestellt, da der Rechtsstreit an das LG München zurück verwiesen wurde. Es 
bleibt abzuwarten, ob das Ausgangsgericht zu dem Ergebnis kommen wird, die Commerzbank 
habe ihre Pflicht zur Plausibilitätsprüfung verletzt.  
 
Quelle: Oberlandesgericht München (OLG München), Urt. v. 18.12.2007, Az. 5 U 3700/07 
 

22.02.2008 (Jutta Krause) 
 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
 
 


